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Satzung der Stadt Mainburg zur Änderung der Satzung  
für die Erhebung einer Hundesteuer  

(Hundesteuersatzung) 

vom 09. Juni 2006  
 

 

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Mainburg folgende Sat-

zung: 

 
 

§ 1 Änderung von Vorschriften 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Mainburg vom 09. Juni 2006 wird wie folgt geändert. 

 

§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz erhält folgende Fassung: 
(1) Die Steuer beträgt für jeden Hund 40,00 Euro. 
(2) Für Kampfhunde im Sinne von § 5 a beträgt die Steuer für jeden Hund 500,00 Euro. 

 
 

§ 2 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 
 

Mainburg, 30. September 2010 

Stadt Mainburg 

 

 

 

Josef Reiser 

Erster Bürgermeister 

 


